
   

  

In der 

Donnersberg! 

Kreisverwaltung Donnersbergkreis : Postfach 12 80 : 67285 Kirchheimbolanden Kreisverwaltung Donnersbergkreis 

Ordnung und Verkehr 

Auskunft erteilt: 

       
Büro 

Unser Zeichen: 

Ihr Zeichen: 

Datum: 23.05.2023 

Vollzug des Landestransparenzgesetzes (LTranspG) 

Verträge mit Hilfsorganisationen 

die Kreisverwaltung Donnersbergkreis erlässt als zuständige Behörde nach 88 12, 13 und 24 
LTransG i. V. m. 8 1 Abs. 1 und 8 2 Abs. Abs. 1 Landesgebührengesetz (LGebG) i. V. m. 88 1 und 4 
der Landesverordnung über die Gebühren für Amtshandlungen allgemeiner Art (Allgemeines 

Gebührenverzeichnis) sowie Lfd. Nrn. 1, 3.2 und 3.3 der Anlage zum v. g. Gebührenverzeichnis in 
der zum Zeitpunkt der Anfrage gültigen Fassung folgenden 

Auskunfts- und Gebührenbescheid: 

Ihren Ersuchen nach Übermittlung der Verträge mit Hilfsorganisationen vom 20.01.2020 nach 

dem Landestransparenzgesetz wird stattgegeben. 

In der Anlage übersenden wir Ihnen das entsprechende Vertragswerk. 

Für die Amtshandlung (Prüfung Ihres Antrags, Beteiligung Dritter, Prüfung und Durchführen von 

Schwärzungen, Erstellen der Abschrift in teils Schwarz/Weiß und Farbe) sind nach den 8$ 12, 

13 und 24 LTransG i. V. m. & 1 Abs. 1 und $ 2 Abs. Abs. 1 Landesgebührengesetz (LGebG) i. V. 

m. 88 1 und 4 der Landesverordnung über die Gebühren für Amtshandlungen allgemeiner Art 
(Allgemeines Gebührenverzeichnis) sowie Lfd. Nrn. 1, 3.2 und 3.3 der Anlage zum v. g. 

Gebührenverzeichnis in der zum Zeitpunkt der Anfrage gültigen Fassung folgenden folgende 

Gebühren zu erheben: 

Zeitaufwand gesamt: 45 min = 29,00 € 

Kopie S/W zu 0,25/angefangene Seite €: 19 Seiten , Seitenzahl: 1-11, 13,47-53) = 475€ 
Kopie Farbe zu 0,50 €/angefangene Seite: 16, 
Seitenzahlen: 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45, = 800€ 

= 41,75€ 

Besucheradresse: Öffnungszeiten: Sparkasse Donnersberg 

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Mo -Mi 08:00 - 12:30 : 14:00 - 16:00 Uhr BIC MALADES1ROK : IBAN DE19 5405 1990 0000 0074 35 

Uhlandstraße 2 : 67292 Kirchheimbolanden Do 08:00 - 12:30 - 14:00 - 18:00 Uhr Volksbank Alzey-Worms eG 

Tel. 06352 710-0 : www.donnersberg.de Fr 08:00 - 12:00 Uhr BIC GENODES61AZ : IBAN DE95 5509 1200 0010 1810 03  
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itte io di ühr in Höhe von 41,75 € unter Angabe der Rechnungsnummer: 
is spätestens 30.06.2023. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der 

Kreisverwaltung Donnersbergkreis in Kirchheimbolanden erhoben werden. 

  

Bei Fragen stehe ich gerne telefonisch zur Verfügung. 

it freundlichen Grüßen 

Im Auftra    
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Stand: 24. November 2020 

Vereinbarung über die Aufstellung und den 
Einsatz von Katastrophenschutzeinheiten im 

Donnersbergkreis 

zwischen 

dem Donnersbergkreis, vertr. durch Herrn Landrat Rainer Guth, Uhlandstraße 2, 67292 

Kirchheimbolanden, 

(nachfolgend Landkreis) 

und 

dem DRK-Kreisverband Donnersberg e. V., vertr. durch den Präsidente rap 

(nachfolgend DRK) 

wird folgende Vereinbarung geschlossen. 

Präambel 

Gegenstand der Vereinbarung ist die Mitwirkung des DRK Kreisverbandes Donnersberg 

e. V. im Katastrophenschutz des Donnersbergkreises. 

Das DRK verpflichtet sich gegenüber dem Donnersbergkreis zur Mitwirkung im Katastro- 

phenschutz des Donnersbergkreises durch die Bereitstellung von Katastrophenschutzeinhei- 

ten auf Basis dieses Vertrages. Die Katastrophenschutzeinheiten haben bei Einsätzen nach 

dem LBKG unter anderem die Aufgabe, vorbeugende und abwehrende Maßnahmen insbe- 

sondere gegen Gefahren größeren Umfanges zu gewährleisten. Sie übernehmen im Kata- 

strophenschutzfall hauptsächlich die Aufgaben der Betreuung, der Verpflegung und des Sa- 

nitätsdienstes. 
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l. Allgemeines 

Der Donnersbergkreis ist gemäß $ 2 Abs. 1. Nr. 2 und 3 LBKG Aufgabenträger für den 

überörtlichen Brandschutz, die überörtliche Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz. 

Der Landkreis erfüllt diese Aufgabe als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. Zudem ist der 

Landkreis zuständig für die Ausführung von Aufgaben des Zivilschutzes in Bundesauftrags- 

verwaltung (8 2 ZSG). 

Das Deutsche Rote Kreuz e. V. ist gemäß 8 1 DRKG die Nationale Gesellschaft des Roten 

Kreuzes auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und freiwillige Hilfsgesellschaft der 

deutschen Behörden im humanitären Bereich. Es beachtet die Grundsätze der Internationa- 

len Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung. Die Partnerschaft zwischen dem DRK mit sei- 

nen untergeordneten Gliederungen und den staatlichen Behörden ist insbesondere durch 

gegenseitige Verantwortung und Unterstützung gekennzeichnet. 

Die Aufgabe des Landkreises ist es, gemäß 8 5 Abs. 1 Nr. 1 LBKG dafür Sorge zu tragen, 

dass Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes bereitstehen und diese über 

die erforderlichen baulichen Anlagen, Einrichtungen und die Ausrüstung verfügen. 

Ferner ist der Landkreis für die Erstellung von Alarm- und Einsatzplänen und deren Fort- 

  

vortlich. Für Schadenslagen mit einer Vielzahl von medizinisch zu versor- 

genden Personen, betreuungs- und verpflegungsbedürftigen Personen sowie Personen, die 

einer psychosozialen Intervention bedürfen, hat der Landkreis einen Alarm- und Einsatzplan 

„Gesundheitliche Versorgung und Betreuung im Rahmen des Rettungs-, Sanitäts-, Betreu- 

ungs- und Verpflegungsdienstes sowie der psychosozialen Notfallversorgung (AEP Gesund- 

heit)“ erstellt. Dieser Alarm- und Einsatzplan ist regelmäßig fortzuschreiben. Bei Änderungen 

des Alarm- und Einsatzplans ist das DRK mit beratender Stimme einzubeziehen. 

Veränderungen in der Alarm- und Ausrückeordnung haben Auswirkungen auf das ehrenamt- 

liche Engagement des DRK Personals. Bei grundlegenden Änderungen der Alarm- und Aus- 

rückeordnung, die das DRK betreffen, bedarf es der Zustimmung des DRK. 

Der Landkreis unterstützt in Kooperation mit dem DRK das Konzept der Medizinischen Task 

Force zum Zivilschutz und der bundeslandübergreifenden Katastrophenhilfe des Bundesmi- 

nisteriums des Innern. Hierfür hält der Bund im Donnersbergkreis einen Gerätewagen Sani- 

tätsdienst vor. 

Il. Umsetzung der rechtlichen Vorgaben 

Zur Erfüllung der Aufgaben zur gesundheitlichen Versorgung bei größeren Schadenslagen 

bedient sich der Landkreis mehrerer Einsatzeinheiten. 
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Der Landkreis erklärt, dass zur Aufgabenerfüllung zur gesundheitlichen Versorgung die Auf- 

stellung von Einheiten für folgende Fachaufgaben erforderlich sind: 

— Führung 

- Sanitätsdienst 

—  Betreuungsdienst 

—  Verpflegungsdienst 

— Psychosoziale Notfallversorgung 

Der DRK-Kreisverband Donnersberg e. V. wirkt zur Erfüllung dieser Aufgaben im Katastro- 

phenschutz des Donnersbergkreises mit. 

Die personelle und materielle Aufstellung sowie die Ausstattung der Katastrophenschutzein- 

heiten ist angelehnt an die mit dem Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rhein- 

land-Pfalz abgestimmte gemeinsame Konzeption der Landesverbände der Hilfsorganisatio- 

nen vom 29.10.2018 (HiK-Konzept 3.0). 

Das DRK kann — mit Zustimmung des Donnersbergkreises (Referat 34 Brand- und Katastro- 

phenschutz) — auch von den vorgenannten Regelungen abweichen und übergreifende Auf- 

gaben wahrnehmen. 

Das DRK verpflichtet sich, die ständige Einsatzbereitschaft der aufgestellten Katastrophen- 

schutzeinheiten eigenverantwortlich zu gewährleisten. 

Il. Einheiten und Einrichtungen 

Das DRK stellt nach Vorgaben des Landkreises Einheiten zum Zweck des Sanitäts-, Betreu- 

ungs- und Verpflegungsdienstes auf und beteiligt sich an den Regieeinheiten des Landkrei- 

ses zur Psychosozialen Notfallversorgung und Führung. Hierbei sind gemeinsame Katastro- 

phenschutzstrukturen und Kooperationen mit anderen Organisationen und Einheiten grund- 

sätzlich möglich. 

Angaben zur Gliederung, Umfang sowie der geforderten Personalstärke sind der entspre- 

chenden Anlage zur Vereinbarung in der jeweils gültigen Fassung zu entnehmen. 

Der Landkreis unterhält zur Unterbringung von Personal, Fahrzeugen und Einsatzgeräten 

eigene Katastrophenschutzeinrichtungen. In diesen Einrichtungen werden die Fahrzeuge 

und das Material der Katastrophenschutzmodule sowie erforderliche Räumlichkeiten für Ein- 

satzkräfte untergebracht. Nach Absprache werden Fahrzeuge und Einsatzgerätschaften so- 

wie Räumlichkeiten für Einsatzkräfte auch in Liegenschaften des DRK Kreisverbandes Don- 

nersberg e. V. oder Ortsvereinen des DRK untergebracht. Hier zahlt der Landkreis eine Un- 
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terbringungspauschale. Die Höhe der Pauschale ergibt sich aus den Anlagen dieser Verein- 

barung. 

IV. Personal 

Das DRK stellt das Personal der Katastrophenschutzmodule. Umfang und Qualifikation des 

Personals ist in den Anlagen geregelt. 

Das DRK stellt dem Landkreis einmal im Jahr eine Übersicht der zum Stichtag 01. Juli vor- 

gehaltenen Einsatzkräfte zur Verfügung. Diese Liste beinhaltet auch den derzeitigen Ausbil- 

dungsstand des Personals. 

Der Landkreis zahlt für Einsätze und auf Antrag für erforderliche Ausbildungen Verdienstaus- 

fallkosten. Nähere Angaben hierzu sind der entsprechenden Anlagen zur Vereinbarung in 

der jeweils gültigen Fassung zu entnehmen. 

Das DRK ist verpflichtet, alle erforderlichen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der eige- 

nen Einsatzkräfte zu treffen. Die Kosten des Gesundheitsschutzes tragen der Landkreis und 

das DRK gemeinsam. Näheres hierzu ist in den Anlagen geregelt. 

Das Personal wird vom DRK mit der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung (PSA) 

ausgestattet. Diese PSA ist bei Einsätzen und Übungen der Katastrophenschutzeinheiten zu 

verwenden. 

Das DRK verpflichtet sich, das Personal für die Verwendung in den Katastrophenschutzein- 

heiten bei der zuständigen Unfallkasse zu versichern. 

Der Landkreis kann mit Zustimmung des DRK ehrenamtliche Gerätewarte aus den Reihen 

des DRK ernennen. Der Landkreis zahlt diesen Gerätewarten eine monatliche Aufwandsent- 

schädigung. Weitere Details zu diesen Gerätewarten sind den Anlagen in der jeweils gültigen 

Fassung zu entnehmen. 

Führungs- und Leitungskräfte 

Das DRK ernennt seine Gruppenführer und schlägt Personen zur Ernennung zum Zug- bzw. 

Verbandsführer Katastrophenschutz durch den Landkreis vor. 

Ansprechpartner und Zuständigkeiten werden in den Anlagen abgebildet. 

Weiter stellt das DRK für den Landkreis einen Fachberater zur Mitarbeit in der Führungs- 

gruppe Technische Einsatzleitung des Landkreises. 
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Der Landkreis zahlt den durch den Kreis ernannten Katastrophenschutzführungskräften eine 

monatliche Aufwandsentschädigung. Weitere Details zu den oben genannten Funktionen 

sind den Anlagen in der jeweils gültigen Fassung zu entnehmen. 

Unterstellungsverhältnisse in Einsätzen und Übungen werden durch den Alarm- und Ein- 

satzplan Gesundheit in dessen aktueller Fassung geregelt. 

Aus- und Fortbildung 

Das DRK verpflichtet sich zur korrekten Aus- und Fortbildung der eigenen Einsatzkräfte. Ein 

Entsenden von Einsatzkräften des DRK für Aus- und Fortbildungen, welche durch die Feu- 

erwehr- und Katastrophenschutzschule des Landes Rheinland-Pfalz oder die Akademie für 

Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz oder ähnliche Bildungseinrichtungen an- 

geboten werden, sind nur nach Zustimmung des Landkreises möglich, falls durch eine Ent- 

sendung Kosten für den Landkreis entstehen können. 

Seitens des DRK ist der aktuelle Bedarf zur Teilnahme an Bildungsangeboten der Landes- 

feuerwehr- und Katastrophenschutzschule RLP auf Nachfrage des Landkreises für das 

Folgejahr zu benennen. 

Das DRK stellt dem Landkreis jährlich zum 1. Werktag im Dezember sowie zum ersten 

Werktag im Juni einen Ausbildungsplan / Übungsplan für die Folgemonate zur Verfügung. 

Für durch den Landkreis im Vorfeld genehmigte Übungen des DRK sind entsprechende 

Haushaltsmittel des Landkreises zu bewilligen. 

Das DRK verpflichtet sich zu einer jährlichen Leistungsüberprüfung je Facheinheit. 

Die Kosten zur Fahrausbildung der Einsatzkräfte für Fahrzeuge bis 7,49 t der Katastrophen- 

schutzeinheiten sowie der Klasse C kann der Landkreis auf Antrag übernehmen. 

V. Materialbewirtschaftung und Nutzung 

Zur Erfüllung der Aufgaben im gesundheitlichen Katastrophenschutz werden Fahrzeuge und 

Geräte des Landkreises sowie des DRK eingesetzt. 

Auf Anforderung durch den Landkreis kann das DRK eigene Fahrzeuge sowie dazugehöri- 

ges Verbrauchsmaterial und (medizinische) Geräte einsetzen. Anfallende Kosten des Ein- 

satzes, für Schäden an eingesetztem Material/Fahrzeugen oder für Wiederbeschaffung von 

Verbrauchsmaterialien und Betriebsstoffen trägt der Landkreis. In zeitkritischen Einsatzlagen 

können in begründeten Einzelfällen auch ohne die Anforderung des Kreises DRK-Fahrzeuge 

sowie dazugehöriges Verbrauchsmaterial und Geräte eingesetzt werden. 
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Das DRK kann vom Landkreis zum Zwecke des Katastrophenschutzes überlassenes Ein- 

satzmaterial für DRK-eigene Zwecke (Bsp. Sanitätsdienste) nutzen. Diese Nutzung ist dem 

Landkreis vorher anzuzeigen. Folgt durch diese Nutzung jedoch eine Beeinträchtigung der 

Einsatzbereitschaft im Katastrophenschutz, ist dies im Vorfeld mit dem Landkreis abzustim- 

men. Hieraus entstehende Kosten für verbrauchtes Material, Betriebsstoffe und Schäden 

ersetzt das DRK. 

Aus technischen Gründen und insbesondere zur Vermeidung von Standschäden sind Bewe- 

gungsfahrten erforderlich. Die jährliche Mindestfahrstrecke beträgt 600 km und soll möglichst 

mit mehreren Fahrten in regelmäßigen Abständen erreicht werden. 

Die Fahrzeuge sind pfleglich zu behandeln und zu reinigen. Die einzelnen Reinigungs- und 

Pflegemaßnahmen richten sich nach den jeweiligen Herstellerangaben für die überlassenen 

Fahrzeuge sowie das überlassene Gerät. 

Der Landkreis trägt die Kosten für Schäden an DRK-Fahrzeugen und Materialien, die bei 

Einsätzen oder Übungen des Landkreises beschädigt wurden. 

Bei Übungen und Einsätzen des Landkreises oder vorab durch den Landkreis genehmigten 

Katastrophenschutzausbildungen des DRK, ersetzt der Landkreis zu diesem Zweck einge- 

setztes Verbrauchsmaterial. 

Ggf. anfallende Kosten für Gerätewartung durch das DRK an Fahrzeugen und Ausrüstung 

des Landkreises sind durch den Landkreis zu ersetzen. 

Sämtliche vom Donnersbergkreis angeschaffte Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände 

verbleiben vollständig im Eigentum des Donnersbergkreises und sind nach Ende der Nut- 

zungszeit wieder an den Donnersbergkreis herauszugeben. 

Sollte es an den dem DRK überlassenen — im Eigentum des Donnersbergkreises stehenden 

— Fahrzeugen oder Ausstattungsgegenständen zu einem Schaden kommen, so ist das DRK 

verpflichtet, diesen Schaden nebst einer detaillierten Schilderung des Schadenshergangs bei 

der Kreisverwaltung unverzüglich anzuzeigen. Sofern es an einem überlassenen Fahrzeug 

im Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr zu einem Schaden kommt, ist das 

DRK verpflichtet, die Polizei zur Unfallstelle hinzuzuziehen und den Unfall aufnehmen zu 

lassen. 

Sämtliche seitens des DRK durchgeführten Fahrten sind in einem Fahrtenbuch zu dokumen- 

tieren. 

Seite 6 von 10



VI. Dokumentationspflicht 

Das DRK verpflichtet sich zur Dokumentation von Einsätzen, Aus- und Fortbildungen sowie 

Übungen im Rahmen des Katastrophenschutzes unter Beteiligung von Einheiten des DRK. 

Das DRK überlässt dem Landkreis die Einsatzdokumentation innerhalb von vier Wochen 

nach Einsatzende. Die Inhalte der Einsatzdokumentation regelt der Landkreis unter Beach- 

tung DSGVO. 

VII, Medizinische Maßnahmen 

Die Einführung, Veränderung und / oder Anpassung von medizinischen Maßnahmen inklu- 

sive der zugehörigen Aus- und Fortbildung für diese Maßnahmen werden vom Landkreis in 

Abstimmung mit dem DRK-Verbandarzt festgelegt. 

VI. Zuständigkeitsbereiche und Einsatzgebiete 

Das Einsatzgebiet der Katastrophenschutzeinheiten ist der. 

Im Rahmen der Nachbarschaftshilfe können die Katastrophenschutzeinheiten durch andere 

Kreise und kreisfreie Städte angefordert werden. 

Ein bundesweiter oder internationaler Einsatz ist möglich, bedarf jedoch der vorherigen Zu- 

stimmung des Donnersbergkreises. 

Die Verständigung des Führungsdienstes des Donnersbergkreises bei überörtlichen Einsät- 

zen der Katastrophenschutzeinheiten oder seiner Komponenten hat unverzüglich über die 

zuständige Integrierte Leitstelle in Kaiserslautern zu erfolgen. Planbare überregionale Eins- 

ätze der Katastrophenschutzmodule sind mit dem Kreisfeuerwehrinspekteur abzustimmen. 

IX. Einsatzleitung 

Die Einsatzleitung bei Einsätzen hat gem. $ 25 Abs. 1 LBKG der Bürgermeister oder der 

Landrat bzw. ein von ihm Beauftragter (grundsätzlich Wehrleiter oder Kreisfeuerwehrinspek- 

teur). Im Einsatzfall werden die Katastrophenschutzeinheiten in die Führungsstruktur des 

Donnersbergkreises eingebunden und gegebenenfalls durch weitere Katastrophenschutz- 

einheiten aus anderen Gebietskörperschaften verstärkt. 

Ereignisse bzw. Schadenslagen, die den Einsatz der Katastrophenschutzeinheiten erforder- 

lich machen, sind grundsätzlich Einsätze nach dem LBKG. 

Der Einsatz der Katastrophenschutzeinheiten erfolgt in der Regel im Einsatzabschnitt Ge- 

sundheit. Dieser wird durch einen von der Einsatzleitung Beauftragten (wie z.B. den/die Lei- 
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tenden/Leitende Notarzt/Notärztin (LNA) oder durch den/die Organisatori- 

schen/Organisatorische Leiter/Leiterin (OrgL) geführt. 

X. Alarmierung 

Die Alarmierung der Katastrophenschutzeinheiten im Einsatzfall erfolgt durch die Integrierte 

Leitstelle Kaiserslautern. Um eine schnelle Alarmierung der Einheit bei Einsätzen zu errei- 

chen, wird eine entsprechende Ausstattung mit Funkmeldeempfängern durch den Donners- 

bergkreis zur Verfügung gestellt. 

Xl. Kosten 

Der Donnersbergkreis trägt grundsätzlich die Kosten für die Ausstattung und Unterhaltung 

der Katastrophenschutzeinheiten. 

Für die nachfolgend genannten Aufwendungen des DRK erfolgt die Erstattung im Rahmen 

einer Pauschale. Diese wird über das Kostenanalysetool der HiK ermittelt, ist bis zum 01.04. 

des jeweiligen Jahres auszuzahlen und wird bei wesentlichen Veränderungen angepasst. 

a) Persönliche Schutzausrüstung 

b) Qualifizierungen und Fachdienstausbildungen der Helfer 

c) Kosten der Gesundheitsuntersuchungen 

d) Reinigung und Pflege der Fahrzeuge sowie der Ausstattungsgegenstände 

Die Höhe der Aufwendungen für die Fachgruppen ergibt sich aus der jeweiligen Anlage, wel- 

che Bestandteil der Vereinbarung ist. 

Die Hilfsorganisationen verpflichten sich zur bestimmungsgemäßen Verwendung der Pau- 

schalen. Dem Donnersbergkreis bleibt das Recht zur Überprüfung der bestimmungsgemä- 

ßen Verwendung vorbehalten. 

Aufwendungen zur Unterhaltung für organisationseigene Fahrzeuge und Ausstattungsge- 

genstände, welche mit Zustimmung des Donnersbergkreises eingebracht werden, sind vom 

Donnersbergkreis im Rahmen der Pauschale zu tragen. 

Der Donnersbergkreis übernimmt die bei Einsätzen und gemeinsamen Übungen anfallenden 

Kosten für Verdienstausfälle und fortgewährte Leistungen. Diese werden analog den Rege- 

lungen für die Feuerwehr nach den Regelungen des LBKG und der Hauptsatzung des Don- 

nersbergkreises erstattet. 
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Xll. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Regelungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder 

nach Vertragsabschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird die Wirksamkeit 

dieser Vereinbarung im Übrigen nicht berührt. 

An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung soll die wirksame Regelung 

treten, deren Wirkung der Zielsetzung möglichst nahe kommt, welche die Vertragsparteien 

mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Regelung verfolgt haben. 

Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich die Vereinbarung 

als lückenhaft erweist. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

XlIll. Schlussbestimmungen 

Die Vereinbarung tritt zum 01.01.2020 in Kraft und hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Sie kann 

jeweils durch jede Partei zum Jahresende unter Einhaltung einer Frist von einem Jahr 

schrift-lich gekündigt werden. Änderungen der Vereinbarungen sowie der Anlagen bedürfen 

der Schriftform. 

Alle in der Vereinbarung genannten Einheiten unterliegen in personeller, materieller und or- 

ganisatorischer Hinsicht einer jederzeitigen Überprüfung durch den Landkreis. Diese Über- 

prüfung soll dem DRK 3 Wochen im Voraus schriftlich mitgeteilt werden. 

Änderungen der Vereinbarung dürfen nur durch die Vertragsparteien vorgenommen werden. 

Änderungen der zur Vereinbarung gehörenden Anlagen können durch den Landkreis sowie 

das DRK jederzeit einvernehmlich durchgeführt werden. 

Kirchheimbolanden, den 08.12.2020 

Rainer Guth er been, 

Landrat Präsident Stellv. Vorsitzender 

DRK KV Donnersberg e.V. DRK KV Donnersberg e.V. 
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Übersicht über die Anlagen 

Anlage 1: Umfang und Gliederung 

Anlage 2: Führungs- und Leitungskräfte 

Anlage 3: Funktionen und Qualifikationen 

Anlage 4: Aufwendungen für die Fachgruppen 

Anlage 5: Unterbringungspauschalen 

Anlage 6: Gesundheitsschutz 

Anlage 7: Verdienstausfall und Aufwandsentschädigungen 

Anlage 8: Gerätewartung 
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Anlage 1: Umfang und Gliederung Stand: -23.11.2020 

Katastrophenschutz-Strukturen des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes 

KatS - Modul Führung (Regieeinheit) 

Fahrzeug: Funkrufname: KFZ-Kennz.: |Standort: Besatzung: jEigentümer: 

ELW1 OUEEEHEEEEEEE | EEE: | F\\ Göllheim 1/3 LK 

KatS - Modul Sanitätsdienst 

Behandlung (SEG) 

Funkrufname: 

Schnelleinsatzgru 

Fahrzeug: 

GW-San 

EGF/MTF 

EGF/MTF 

Schnelleinsatzgru 

Fahrze 

KdoW/NEF 

RTW 

KTW 

KTW 

Schnelleinsa 

Fahrzeug: 

KdoW/NEF 

RTW 

KTW 

KTW 

Transport I (SEG 

Funkrufname: 

Transport II (SEG 

Funkrufname: 

KatS - Modul Betreuungsdienst 

Schnelleinsa Unterkunft (SEG 

KFZ-Kennz.: 

KFZ-Kennz.: 

KFZ-Kennz.: 

Standort: 

DRK KV RH 

DRK KV KIB 

DRK OV RH 

Standort: 

DRKKVRH 

DRK KV RH 

DRK OV MÜ 

Standort: 

DRK OVEB 

DRK OV EB 

DRK OV AL 

Besatzu 

1/1 

1/4 

1/4 

Besatzu 

1/1 

1/1 

1 

ya 

Besatzu 

Al 

1/1 

1/1 

1/1 

Eigentümer: 

LK 

DRK KV Dob* 

DRK OV RH* 

  

Eigentümer: 

LK 

DRKOVRH 

BUND 

  

Eigentümer: 

LK 

DRKOVEB 

DRK KV Dob* 

    

  

    
    

  

          

  

  

    

    

    

  

  

  
  

  

      

Fahrz Funkrufname: KFZ-Kennz.: |Standort: Besatzung: Eigentümer: 

EGF/MTF DRK OVEB 1/2 DRK OV EB* 

GW-Betr. N.N. 1/2 LK 

AB-Betr 200 DRK OV EB --- LK 

Kühlanhänger DRK OV EB = LK 

Schnelleinsatzgruppe Soziale Betreuung (SEG) 

Fahrzeug: Funkrufname: KFZ-Kennz.: |Standort: Besatzung: JEigentümer: 

EGF/MTF = DRKOVEB 1/5 LK 

KatS$ - Modul Verpflegung 

Fahrzeug: Funkrufname: KFZ-Kennz.: |Standort: Besatzung: JjEigentümer: 

EGF/MTF «GER ERREEEED | DRKOV LH 1/6 LK 
GW-Verpfl._ | mm | (GEREEEEE> | DRKOV LH 1/1 BUND 
Feldküche — Teen | DRKOVLH — LK 

KatS-Modul Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) (Regieeinheit) 

Fahrzeug: Funkrufname: KFZ-Kennz.: |Standort: Besatzung: JEigentümer: 

MTF EEE | EEE | DRK KV Kıs 1/5 DRK OV KIB 

Teileinheit Medical-Task-Force (MTF 40) (Regieeinheit) 

Fahrzeug: Funkrufname: KFZ-Kennz.: |Standort: Besatzung: |Eigentümer: 

GW-San AUHEEEEEEEED GE | DRK KV RH 1/5 BUND                 

*= Platzhalter 

m
u
c
h
 

—
-



  
  

  

  

  

                     



Anlage 2: Führungs- und Leitungskräfte 

Zugführer 

Stellvertretender Zugführer 

Führungsassistent 

Stellvertretender Führungsassistent 

Gruppenführer (GF) SEG Behandlung 

Stellvertretender GF SEG Behandlung 

Gruppenführer (GF) SEG Transport | 

Stellvertretender GF SEG Transport | 

Gruppenführer (GF) SEG Transport II 

Stellvertretender GF SEG Transport Il 

Gruppenführer (GF) SEG Unterkunft 

Stellvertretender GF SEG Unterkunft 

Gruppenführer (GF) SEG Soziale Betreuung 

Stellvertretender GF SEG Soziale Betreuung 

Gruppenführer (GF) KatS-Modul Verpflegung 

Stellvertretender GF KatS-Modul Verpflegung 

Gruppenführer (GF) KatS-Modul PSNV 

Stellvertretender GF KatS-Modul PSNV 

N.N. 

N.N. 

N.N. 

N.N. 

N.N. 

N.N. 

N.N. 

N.N. 

N.N. 

N.N. 

N.N. 

N.N. 

N.N. 

N.N. 

N.N. 

N.N. 

N.N. 

N.N. 

  

Stand: 23.11.2020 
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Anlage 4: Aufwendungen für die Fachgruppen Stand: 23.11.2020 

Kostenermittlung für die Fachgruppen nach der offiziellen HiK-Kostenanalyse. 

http://www.hik-rIp.de/fileadmin/downloads/Fuehrungs- 

und Leitungskraefte der Bereitschaften/Fuehrungskraefteausbildungen/Kostenanalyse Hi 

K-Konzept 3.0 Version _1.1.xIsx   

Jahresbetrag für 2020 von 41.627,98 €. 

Grundlage für die Berechnung sind aktuell (nach Meldung durch DRK im Aug. 2020) 144 

KatS-Helfer aus dem DRK. 

Grundkosten nach Kostenanalyse: 26.050,35 € 

Ausbildungskosten 

26.559,00 € für 55 Helfer nach Kostenanalyse 

Rechnung: 

26.559,00 € / 55 Helfer = 482,89 €/Helfer 

482,89 € x 144 Helfer = 69.536,29 € 

Personalfluktuation von 100 % auf 10 Jahre => 6.953,63 €/Jahr. 

Einsatzschutzbekleidung 

560,00 £/Helfer (nach Kostenanalyse) 

560,00 € x 140 Helfer (ohne Führungskräfte) = 78.400 € 

Personalfluktuation von 100% auf 10 Jahre => 7.840,00/Jahr. 

Abnutzungsfaktor: 1,1 

7840,00 € x 1,1 = 8624,00 €/Jahr 

Gesamtkosten für das Jahr 2020: 

26.050,35 € + 6.953,63 € + 8.624,00 € = 41.627,98 € (für das Jahr 2020) 

Seite 1 von 14 
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Anlage 5: Unterbringungspauschale 

Kosten Infrastruktur - Unterbringung der Einsatzeinheiten 

* 

* 

* 

xx 
  

Standort jährliche Kosten 

Alsenz 552,00 € 

Eisenberg 10.914,00 € 

Kirchheimbolanden 552,00 € 

Lautersheim 8.730,00 € 

Münchweiler 552,00 € 

Rockenhausen 8.832,00 € 

Winnweiler 226,00 € 

Summe 30.358,00 € 

*= Stellplatzpauschale 

**- 1/2 Stellplatzpauschale 

  

  

  

  

  

          

Kategorie Basis Flächenwert _ıro € / Einheit Einheit 

Schulungsraum 

Umkleide 

1 Sanitäranlagen 6,00'm? 

Aufenthalt 

Lager 

2 Stellplatz Garage beheitz 3,50/m? 

3 Stellplatz Garage 2,50|m? 

4 Stellplatz unüberdacht 30,00'Monat 

5 Strom / Ladeerhaltung 10,00/Monat     

Stand: 23.11.2020



th 
18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Standort: Eisenberg 

Art der 

Fläche Kosten / Anteil 

Faktor Kategorie Objekt Kosten / Einheit Jahr Landkreis 

25 2 RTW Kreis 3,50 € 1.050,00 € | 1.050,00 € 

20 2 BTP 200 3,50 € 840,00€ ) 840,00 € 

1 4 MTF SEG B Kreis 30,00 € 360,00€ | 360,00 € 

g 5 Strom 10,00 € 120,00 € 120,00 € 

25 E Aufenthalt 6,00 € 1.800,00 € | 1.200,00 € 

32 1 Umkleiden 6,00 € 2.304,00 € | 1.536,00 € 

17 1 Sanitär 6,00 € 1.224,00 € | 816,00 € 

8 1 Büro 6,00 € 576,00€ | 384,00 € 

8 1 Küche 6,00 € 576,00 € 384,00 € 

12 1 Flur 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

63 1 Lager 6,00 € 4.536,00 € | 3.024,00 € 

50 il Schulungsraum 6,00 € 3.600,00 € | 1.200,00 € 

Gesammt 16.986,00 €} 10.914,00 €              



  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Standort: Lautersheim 

Art der Fläche Kosten / Anteil 

Faktor Kategorie Objekt Kosten / Einheit Jahr Landkreis 

33,25 2 GW-Verpflegung 3,50 € 1.606,50 € | 1.606,50 € 

355 2 Feldkochherd 3,50 € 1.323,00 € | 1.323,00 € 

1925 2 MTF 3,50 € 808,50 € 808,50 € 

3 5 Strom 10,00 € 360,00 € 360,00 € 

50 Al Schulungsraum 6,00 £ 3.600,00 € | 1.200,00 € 

18 1 Umkleide 6,00 € 1.296,00€ | 432,00 € 

50 1 Lager 6,00 € 3.600,00 £ | 2.400,00 € 

25 1 wc 6,00 € 1.300,00€ 600,00 € 

Gesammt 14.394,00 €) 8.730,00 €              



Standort: Rockenhausen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

Art der 

Fläche Kosten / Anteil 

Faktor Kategorie Objekt Kosten / Einheit Jahr Landkreis 

38,25 2 GW-San Kreis 2,50 € 1.147,50 € | 1.147,50 € 

3165 2 RTW Kreis 2,50 € 945,00€ | 945,00 € 

38,25 2 GW-San MTF 2,50 € 1.147,50 € | 1.147,50 € 

1 5 Strom 10,00 € 120,00 € 120,00 € 

50 1 Schulungsraum 6,00 € 3.600,00 € | 1.200,00 € 

24 1 Umkleide 6,00 € 1.728,00 € | 1.152,00 € 

40 1 Lager 6,00 £ 2.880,00 € | 1.920,00 € 

25 JE wc 6,00 € 1.800,00 € | 1.200,00 € 

Gesammt 13.368,00 €) 8.332,00 €    



Anlage 6: Gesundheitsschutz = Stand: 23.11.2020 

Das DRK ist verpflichtet, alle erforderlichen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der 

eigenen Einsatzkräfte zu treffen. Es ist verantwortlich dafür, im Rahmen der 

Gefährdungsbeurteilung eine Beurteilung der Infektionsgefährdung vorzunehmen und 

erforderliche Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik festzulegen. 

Für die mit der Kreisverwaltung abgestimmten Schutzmaßnahmen übernimmt der Landkreis 

die hälftigen Kosten, wenn die Schutzmaßnahmen abgeschlossen sind. Die 

Kostenerstattung erfolgt auf Antrag bis zum 1. September eines Jahres im darauf folgenden 

Jahr. 
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Anlage 7: Verdienstausfall und Aufwandsentschädigungen Stand: 23.11.2020 

1. Den Katastrophenschutzhelfern wird durch die Kreisverwaltung Verdienstausfall im Rahmen 

der Regelungen nach dem Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den 

Katastrophenschutz (LBKG) gewährt und im Rahmen der Hauptsatzung des 

Donnersbergkreises. 

2. DerLandrat kann den Katastrophenschutzführungskräften im Rahmen der Hauptsatzung des 

Donnersbergkreises eine Aufwandsentschädigung zahlen.



Anlage 8: Gerätewartung - Stand: 23.11.2020 

Der Landrat kann mit Zustimmung des DRK ehrenamtliche Gerätewarte aus den Reihen des 

DRK ernennen. Der Landkreis zahlt diesen Gerätewarten eine monatliche 

Aufwandsentschädigung im Rahmen der Hauptsatzung des Donnersbergkreises. 

Gerätewart KatS-Modul Sanitätsdienst N.N. 

Stellvertretender Gerätewart KatS-Modul Sanitätsdienst N.N. 

Gerätewart KatS-Modul Betreuungsdienst N.N. 

Stellvertretender Gerätewart KatS-Modul Betreuungsdienst N.N. 

Gerätewart KatS-Modul Verpflegungsdienst N.N. 

Stellvertretender Gerätewart KatS-Modul Verpflegungsdienst N.N. 

en



 
 

 


